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Schweiz. Arch. Tierheilk. /127, 617-633, 1985

Die Tierseuchenbekimpfung in der Helvetik (1798-1803)

von A. Tschopp*

Einleitung

Die vorliegende Arbeit ist Bestandteil einer veterindrmedizinischen Dissertation
der Universitét Ziirich iiber die behordliche Tierseuchenbekimpfung in Kantonen der
Innerschweiz von 1798 bis 1900, welche sich in Ausarbeitung befindet (Autor: A.
Tschopp).

Die Literatur- und Quellennachweise, die mit L und einer arabischen Ziffer (z. B.
L1) bezeichnet sind, beziehen sich auf das Verzeichnis, welches in der Dissertation er-
scheinen wird.

Die Seuchenlage zu Beginn der Helvetik

Die Einleitung zur Verordnung der Verwaltungskammer des Kantons Waldstiadte
(dem in der Helvetik die heutigen Kantone Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und
Zug als Distrikte angehorten) vom 20. Juni 1800 konnte nicht besser die Situation der

Bevolkerung und insbesondere der Landwirtschaft, wie sie bereits im Jahre 1798 be-
stand, darstellen:

«Die Schrecken und Plagen des Krieges, unter welchen ihr schon seit langer Zeit beynahe erliegen
musstet, vermehren sich noch auf einmal mit der fiirchterlichsten Plage von allen.
~ Der Viehstand, das einzige, was wir aus unserm Reichthum und Wohlstande retten konnten,
Wird nun ebenfalls von allen Seiten auf die schreckenvollste Weise bedroht.»

Mit der bedrohlichen Situation des Rindviehs wird im obenstehenden Zitat die
Rinderpest angesprochen, welche in einigen Kantonen Helvetiens bereits ausgebro-
then war, von der aber die Zentralschweiz bis anhin verschont geblieben war. Im Zeit-
um der Helvetik traten weiter die Maul- und Klauenseuche, Lungenseuche, Milz-
irand, Rotz und die Tollwut auf. Davon waren neben der Rinderpest auch die Lungen-
%uche und die Maul- und Klauenseuche stark verbreitet.

Nachfolgend wird die Bekimpfung jeder dieser Seuchen einzeln dargestellt.

Organisation des staatlichen Sanititswesens in der Helvetik

r Als ausfithrende politische Behorde waltete in Helvetien ein Direktorium, das als
Ursteher der einzelnen Verwaltungsabteilungen Minister ernannte. Das Sanititswe-
*, dem auch das Veterinirwesen unterstellt war, und das, wie der ganze Staat, eben-
falg zentralistisch organisiert war, unterstand dem «Minister der inneren Angelegen-

“len der einen und untheilbaren Republiky. Kantonale Erlasse und Massnahmen
\"_-‘

* Adresse: Alois Tschopp, Tierarzt, Renggstrasse 9, CH-6014 Littau
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wurden nach Bern gemeldet, wo sie der verantwortliche Minister genehmigte, wenn
notwendig auch erweiterte oder reduzierte. )

Die obersten kantonalen Sanitéitsbehorden zur Zeit der Helvetik waren die Sani-
tatskommissionen. Sie waren dem Regierungsrat als ausfithrende Organe der Kantone
unterstellt. Diesem gegeniiber hatten jene beratende Funktion: Sie erarbeiteten Ent-
wiirfe von Verordnungen, Gesetzen und seuchenpolizeilichen Massnahmen, die aber
allesamt vom Regierungsrat genehmigt werden mussten. Nach erfolgter Zustimmung
erging der Auftrag an den Regierungsstatthalter, die Erlasse den betroffenen Stellen
(Distriktstatthalter, Munizipalititen, Tierdrzte, Bevolkerung) bekannt zu machen. Die
Distriktstatthalter beauftragten die Behorden der Munizipalititen (Gemeinden) nicht
nur mit dem Vollzug, sie hatten auch Kontrollaufgaben (L3). Teilweise iberwachten
auch Beamte der Distriktstatthalter oder gar der Regierungsstatthalter selbst die Aus-
fihrung der Erlasse (L3).

Die Meldung von Seuchenfillen oder -verdacht erfolgte von den Tierdrzten und
den Beamten der Gemeinden und Distrikte an die Sanitdtskommission, welche Sach-
verstindige zur Uberpriifung der Diagnose entsandte (L6).

Bekimpfungsmassnahmen

Allgemeines

Grosstenteils standen die in dieser Zeit aufgestellten allgemeinen Gesetze und Ver-
ordnungen in direktem Zusammenhang mit der Rinderpestepidemie. Bei Ausbruch der
einzelnen Seuchen entstanden jeweils auch verschiedene, entsprechend spezifische Er
lasse. In den nachfolgenden Ausfithrungen werden nur jene Seuchen fiir die jeweiligen
Kantone dargestellt, iiber die auch Massnahmen angeordnet wurden.

Die staatlichen Erlasse und Massnahmen
Kanton Waldstitte

Rinderpest

Als erste allgemeine Massnahme, ohne die auch in der Gegenwart keine erfolgret
che Tierseuchenbekimpfung moglich wire, verpflichtete die Verwaltungskammer
Waldstiadtens am 10. Juni 1798 alle «Viehirztey, Seuchenfille und -verdacht jeder Ar
sofort an die Sanitdtskommission zu melden (L6):

«Um jeder ansteckenden Viehkrankheit allemal mit méglichster Schnelle ein Ende zu machen, is

es notwendig, gleich von den ersten Anfiingen derselben unterrichtet zu werden.

Wir geben Thnen also den Auftrag, alle in Ihrem Distrikte befindlichen Tierirzte fordersamst 2
beeidigen, alle hieriiber zu machenden Entdeckungen, wenn sie auch nur verdichtig sein sollf:n, a-
genblicklich an die hier niedergesetzte Sanititskommission einzuberichten oder es Thnen zu eroffﬂen:
in welchem Falle dann sie den Rapport an dieselbe einsenden werden.» (Schreiben der Verwaltung?
kammer Waldstadtens an die Distriktstatthalter)
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Fiir den Kampf gegen die Rinderpest hatten zwei Schriftstiicke, die im Juni resp.
Juli 1798 von der Zentralsanitdtskommission in Bern herausgegeben wurden, beson-
ders grosse Bedeutung:

1. «Not- und Hiilfstafel zur Verhiitung der Rindviehpest»

Angesichts der hochst unerfreulichen Seuchensituation erkannten die Mitglieder
der Zentralsanitatskommission die dringende Notwendigkeit einer schriftlichen Un-
terlage fiir die Beamten in den Kantonen und Gemeinden, und auch fiir die Bevolke-
nng! So tibernahmen sie, weil in Helvetien bisher nichts derartiges existierte, dem sie
Richtigkeit, Vollstindigkeit und Deutlichkeit» attestieren konnten, eine Schrift aus
Deutschland, wo die Rinderpest seit anfangs 1800 verheerende Schiden angerichtet
hatte. Soweit als notwendig erachtet, passten sie diese den helvetischen Gegebenheiten
an. Der helvetische Minister der Justiz und Polizei gab diese an die betroffenen Stellen
b mit dem Kommentar:

«So habe ich Euch einige Exemplarien derselben zusenden wollen, mit dem Auf-
lrag, davon den angemessenen Gebrauch zu machen . .. » (L6).

Diese Schrift verstand die Zentralsanititskommission als eine provisorische Orien-
terungshilfe («als Anleitung und Rathy) fiir die Beamten des Sanitatswesens. Der le-
liglich provisorische Charakter war damit begriindet, dass bereits eine neue, viel um-
fssendere Unterlage im Entstehen war:

2. «Polizeiordnung der Zentralsanititskommission des Kantons Bern zu Verhii-
tung und Tilgung der Rindviehpest»

Sie wurde bereits am 5. Juli 1798, zehn Tage nach der «Faust’schen Not- und Hiilfs-
ufel) (vgl. oben), an die Verwaltungskammer und die Sanititskommission des Kan-
tons Waldstadte adressiert.

Es handelte sich dabei um ein Werk von beachtlichem Umfang. Was diesem gegen-
ber der «Faust’schen Not- und Hiilfstafely abgeht, ist eine iibersichtliche Darstellung
s Inhaltes. Dieser gliedert sich in zwei Teile:

‘Inhalt des ersten Theilsy

'L2)Verlauf und Kennzeichen der Rindviehpest bei lebenden Thieren
5 Kennzeichen der Krankheit an den todten Thieren

Ursachen der Krankheit: Ansteckung

Gewshnliche Wege der Ansteckung

Dauer der Ansteckungsfihigkeit des aufgenommenen Giftes
Allgemeine Todlichkeit der Rindviehpest

Vergebliche Versuche zur Heilung der Rindviehpest»

)
4
5
b

I per Ir_lhalt des 1. Teils deckt sich ungeféahr mit der «Faust’schen Not- und Hiilfsta-

5\"- Eswird die Rinderpest als Krankheit dargestellt, ihr Wesen und ihre Ursache, die
Art der Verbreitung, Krankheitsanzeichen, kurz, alles Wissen, das firr die Bekimpfung
TSeuche von Bedeutung ist.
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Der 2. Teil hat Form und Funktion einer Verordnung.

«Inhalt des zweyten Theils»

«Erster Abschnitt
Verordnungen fiir das ganze Land, zu Verhiitung der Rindviehpest, in Zeiten, da solche in dem
Canton oder in den Grenzorten desselben ausgebrochen ist.»

«Zweyter Abschnitt
Verordnungen zu Abhaltung des Ansteckungsgifts von denjenigen Gegenden, in deren Nach-

barschaft die Rindviehseuche wirklich ausgebrochen ist.»

«Dritter Abschnitt
Verordnungen zu Tilgung des Ansteckungsgiftes und Ausrottung der dadurch verbreiteten
Rindviehpest in den bereits angesteckten Ortschaften.»

Die wichtigsten Punkte in den einzelnen Abschnitten sind:
Erster Abschnitt: «Verordnungen fiir das ganze Land, zu Verhiitung der Rindviehpest,
in Zeiten, da solche in dem Kanton oder in den Grenzorten dessel-
ben ausgebrochen ist.» (In gleicher Reihenfolge aufgefiihrt wie im
Originaltext)
— Strafandrohung fiir Nichtbefolgen von Verfiigungen
— unbekannte fremde Personen (vor allem Landstreicher) von den Viehstillen fernhat
ten
— obligate Aufsicht der Behorde bei allen Schlachtungen durch sogenannte Fleischau®
seher
— jeder Bezirk ernennt Fleischaufseher
— Sistierung von Viehmirkten
— Viehirzte oder Wasenmeister, die sich in verseuchten Gebieten aufgehalten haben.
werden unter Quarantine gestellt
— verdichtige Tiere sollen untersucht werden
— bei Seuchenverdacht: Abschlachtung und Sektion der Tiere
— Meldepflicht von Seuchenverdacht und -fillen an die Zentralsanititskommission
— Einfuhr von Klauentieren, roher Wolle und von Hiuten nur am Tage und nur iber
die Hauptstrassen _
— jedes Stiick Vieh muss mit einem Gesundheitsschein versehen sein
— Einfuhrsperre fiir Tiere, Fleisch, Haute und Wolle aus verseuchten oder gebanni<’
Gebieten
— fremde Tiere in gesonderten Stallungen unterbringen
— Vieh nicht an Gemeinschaftsbrunnen trinken
— Trankeeimer tiglich ausbrithen
— Absonderungen von verdichtigen Tieren
— unschidliche Beseitigung verseuchter Kadaver
— Verbot des Tierverkehrs in verseuchten Bezirken: Die obligaten Gesundheitssch
werden bis auf weiteres nicht mehr ausgestellt
— Grenzkontrolle durch Sanitits- und Militirwachen, Zollbeamte

eine
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Zweiter Abschnitt: «Verordnungen zu Abhaltung des Ansteckungsgiftes von denjeni-
gen Gegenden, in deren Nachbarschaft die Rindviehseuche wirk-
lich ausgebrochen ist.»

- zwei Stallaufseher pro Ort werden ernannt, welche alles Vieh des ihnen zugewiesenen

Kreises alle drei Tage kontrollieren miissen ‘

- Viehidrzte durfen nicht aus angesteckten Gebieten in seuchenfreie Gegenden kom-

men

- vor dem Wegfiithren von verkauftem Vieh sollen die Stallaufseher den gesamten

Viehbestand des Verkdufers untersuchen und, wenn es das Ergebnis der Untersu-
chung erlaubt, einen Gesundheitsschein ausstellen

- bei Seuchenverdacht ist der Eigentiimer verpflichtet, sofort Meldung an den Stall-

aufseher zu machen

- wird ein Seuchenverdacht durch die Sektion bestiitigt, werden auch alle gesunden

Tiere des Bestandes geschlachtet

- Kleider von Personen, die mit verdéchtigen Tieren in Kontakt standen, miissen ge-

waschen werden

- alles Schlachtvieh ist vor der Schlachtung zu untersuchen

- werden bei einer Stallvisitation verdachtige Tiere vorgefunden, so wird der Stalibann

verhdngt

Dritter Abschnitt: «Verordnungen zu Tilgung des Ansteckungsgiftes und Ausrottung

der dadurch verbreiteten Rindviehpest in den bereits angesteckten
Ortschaften.»

- in angesteckten Gemeinden werden Viehverzeichnisse erstellt

- die Gemeinden bezeichnen Wasenplitze

- frei herumlaufende Haustiere in verseuchten Gemeinden werden sofort getétet

- Personen in verseuchten Gemeinden diirfen diese nicht verlassen

- sowohl Besitzer von krankem wie von gesundem Vieh sollen den Kontakt mit der

restlichen Bevolkerung meiden

- Heilungsversuche an angesteckten Tieren sind strengstens untersagt

- Reinigung der Stlle, in denen angestecktes Vieh gestanden hatte

- danach sollen diese mehrere Monate leer stehen

- die Stallaufseher wechseln nach dem Verlassen von verseuchten Ortschaften ihre

Kleider und meiden Orte mit Menschenansammlungen
- fremde Personen werden an den Grenzen der verseuchten Gemeinden abgewiesen
- & darf kein Vieh in die verseuchten Gemeinden eingefiihrt werden

- Viehirzte diirfen nur mit Erlaubnis des Unterstatthalters nicht verseuchte Gemein-
den betreten

Diese Unterlage wurde an die Behorden des Kantons Waldstadte gesandt mit fol-
¥ndem Kommentar:

Da rein auf Veranstaltungen der Sanititskommission des Kantons Bern gedruckte Beweisung
“TRat und die Mittel enthalten, wie die Viehpest verhiitet und ausgerottet werden kann. Ebenso
Nhaltet hingegen die mitkommende Druckschrift eine zweckmissige Polizeiverordnung iiber diesen
mfge_nstand, welche ich Furen Hinden zu Handen der Verwaltgngskammer, und der Sanitiatskom-

ion Eures Kantons zusende, damit dieselbe in Vorfallenheiten benutzt werden kann.»



622 A. Tschopp

Somit war diese Schrift als umfassende Vorlage fiir die Ausarbeitung und den Er-
lass eigener Massnahmen und Verordnungen gedacht. Sie beschreibt die Vorschriften
bis in alle Details. So werden die Massnahmen im zweiten Abschnitt des zweiten Teiles
fiir folgende Personenkreise je gesondert aufgefithrt: Wirte und Metzger, Miiller und
Pferdebesitzer, Salzauswiger. Entsprechend dieser Verordnung erliess die Verwal
tungskammer des Kantons im Verlaufe der Rinderpestepidemie ihre Verordnungen auf
Antrag der Sanititskommission.

Die Schwerpunkte der Rinderpestbekdmpfung lagen auf dem Personen- und Vieh-
verkehr! Stark eingeschriankt in ihrem Wirkungskreis wurden durch diese Massnahmen
vor allem die Viehhéandler. Indem ihnen der Zutritt zu den Viehstéllen verwehrt wurde,
waren sie der Grundlage ihrer beruflichen Tatigkeit beraubt! Waren in Seuchenzeiten
auch die Mirkte eingestellt, so verurteilte sie dies praktisch zur Untatigkeit. Soist es gut
verstindlich, dass sie sich {iber die jeweiligen Gemeindebehorden gegen die Sanitits-
kommissionen zur Wehr setzten, sobald es in ihren Augen verantwortbar war, wieder
Mirkte durchzufithren.

Eine fiir den Viehhandel folgenschwere Entscheidung stellte die am 17. Juli 17981n
Anbetracht der an der italienischen Grenze ausgebrochenen Rinderpest verordnett
Massnahme dar: der Gotthard wurde fiir jeglichen Viehverkehr gesperrt. Doch bereis
drei Wochen spiter hob man diese Sperre nach entsprechenden Berichten aus Italien
wieder auf. Hier ist mit der Sperre von einem Instrument der Bekimpfung die Rede
welches auch heute sehr wirkungsvoll eingesetzt wird. Im weiteren Verlauf der e
chenbekimpfung wurde diese jeweils dann sofort angewandt, wenn in einem Bezirkin
nerhalb oder ausserhalb des eigenen Kantons Seuchenfille auftraten. Dabei wurde
zwel Abstufungen unterschieden:

— absolutes Verbot, Vieh irgendwelcher Gattung in den Kantonen einzufithren
— Verbot, Vieh ohne Gesundheitsschein in den Kantonen einzufithren

Es erstaunt beim ersten Hinsehen, dass bereits in so frithen Zeiten Gesundheits
scheine existierten. Doch diese sind keineswegs etwa eine Erfindung der helvetischen
Behorde. Sie waren damals bereits fiir jedermann fast eine Selbstverstandlichkeit, Vo'
allem in Seuchenzeiten. Erste Unterlagen iiber Vorfahren der Verkehrs- und Gesund-
heitsscheine finden wir bereits anfangs 17. Jahrhundert (L8): 1608 lautete ein Land
ratsbeschluss in Schwyz dahin, dass jeder, der Vieh ins Land brachte, «sigill und brieb
vorzuweisen habe, dass er das Vieh «innerhalb dem kreyss kouft habey. Damals aber
war der Zweck, der mit diesen «Verkehrsscheinen» verfolgt wurde, die Erhaltung det
einheimischen Viehrasse.

Als im Mai und Juni 1800 sich die Rinderpest immer mehr den Grenzen des Kar
tons niherte, publizierte die Verwaltungskammer Waldstidtens am 20. Juni 1800 ewne
entsprechende Verordnung.

Diese kann als erste Tierseuchenverordnung im Gebiete der Zentralschweiz ang®
sehen werden. Deren Inhalt zeigt deutlich, dass sie fast ausschliesslich auf die drOhf?“ ¢
Rinderpest ausgerichtet ist. Zusammengefasst sind darin folgende zentrale Bekamp-
fungsmassnahmen vorgesehen:

— Aufstellung eines Viehregisters zur noch genaueren Uberwachung des Viehverkehrs
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- Kontrolle des Personenverkehrs, insbesondere das Fernhalten fremder Personen von
den Stallungen

- Absonderung von fremdem Vieh

- Anzeigepflicht fiir verseuchtes oder verdachtiges Vieh und Untersuchung desselben
durch den Tierarzt

- Grenzwachen in gebannten und an diesen angrenzenden Gemeinden

- Einstellen jeglichen Tier- und Personenverkehrs

- Gesundheitsscheine werden obligatorisch erklart

- Absonderungen von verseuchten oder verdichtigen Tieren von den gesunden

- Abschlachtung und Sektion von verseuchtem Vieh mit anschliessender Fleischschau

- Vergraben von verseuchten Kadavern

- Strafandrohung bei Nichteinhalten dieser Verordnung

Auf Anordnung des «Ministers der inneren Angelegenheiten» in Bern musste die
Verwaltungskammer zu obiger Verordnung einige zusitzliche Massnahmen verfiigen.
Esfehlen Vorschriften tiber die Alpfahrt, Viehmirkte sowie itber den Warenverkehr. So
wrden folgende Ergdnzungen in einer zusitzlichen Publikation bekanntgemacht:

- Ein-, Durch- und Ausfuhrverbot fiir Leder, Haute, Wolle, Lumpen und Kleider

- wichentliche Berichte aus jeder Gemeinde iiber den Verlauf der Seuche sind an den
Bezirksstatthalter einzusenden

- Vieh, das mit angesteckten Tieren im gleichen Stall oder auf gemeinsamer Weide war,
muss einen Monat lang abgesondert werden

- der Besuch von Mirkten ist untersagt

- nach Kontakt mit angesteckten Tieren miissen Viehirzte, Metzger und Abdecker
tihre Kleider und Wische ginzlich umindern und sich sorgfiltig waschen und reini-
gen, bevor sie wieder unter die Leute oder zu gesundem Vieh geheny

-¢s soll kein Vieh zu Requisitionsdiensten gebraucht werden

Des weitern erhielten die Unterstatthalter die Kompetenz, wenn notwendig, wei-
tre Massnahmen wie Lokalsperren zu verordnen, Arzte in Requisition zu nehmen (mit
imtlichen Auftrigen zu versehen) und die Viehstinde regelmissig untersuchen zu las-
%n. Einen grossen Fortschritt bedeutet in diesen Ergénzungen die Beriicksichtigung
&rInkubationszeit mit einem Monat Quarantine fiir Tiere, die Kontakt mit verseuch-
tm Vieh hatten. Damit wurde endlich vermieden, dass sich die Behorden und die Be-
bkerung beim Verschwinden von Seuchenfllen in triigerischer Sicherheit glaubten;
Yorauf die Behorden die Vorschriften lockerten, kurze Zeit spiter aber erneut Erkran-
tungen auftraten und sie somit schnellstens die Vorschriften verscharfen mussten, was
®wiss nicht das Vertrauen des Volkes in die Bekampfungsorgane forderte.

Nicht minder wichtig war die Erkenntnis, dass die Seuche nicht nur durch direkten
ontakt ibertragen wird. Wie grosse Bedeutung jetzt diesem Ansteckungsweg zuge-
"ssen wurde, zeigt die Art und Weise, wie mit Bettlern, Landstreichern und anderem
cht sesshaftem Volke verfahren wurde: Diese erhielten als erstes keine Reisepisse
Mehr, wurden, wenn von den Polizeiwachten aufgegriffen, von diesen in ihre Heimat-
¥meinde oder, wenn ausserkantonaler Herkunft, an die Kantonsgrenze begleitet und
¥ wangsweise abgeschoben! Auch mit dem teilweisen Einbeziehen des Warenver-
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kehrs in die Seuchenbekdmpfung vergrosserten die Sanitdtsbehodrden ihre Erfolgsaus-
sichten.

Diese Verordnungen wurden jeweils gedruckt, in allen Gemeinden publiziert und
angeschlagen und allen betroffenen Behorden zugestellt. Dem Volke wurden diese
meist, wie es fiir amtliche Mitteilungen zu dieser Zeit iiblich war, am Sonntag nach der
Heiligen Messe vor der Dorfkirche vorgetragen.

Im Begleitschreiben zu obigem Nachtrag, in dem auch auf die Polizeiordnung des
Zentralsanititsrates des Kantons Bern verwiesen wird, werden die Beamten im beson-
deren angehalten, keinesfalls Heilungsversuche zu dulden. Dabei wird auch die Rolle,
die den Tierdrzten im Rahmen der Bekidmpfung der Rinderpest zufillt, genau um-
schrieben. Jede Therapie in Zusammenhang mit dieser Seuche wird ithnen strengstens
untersagt. Ihre Tatigkeit wird auf den klinischen Untersuch von verdichtigen Tieren
und die Diagnosestellung beschrinkt. Dass jene und auch die Viehbesitzer sich immer
wieder zu Therapieversuchen hinreissen liessen, beweisen die regelméssig auftauchen-
den Rezepte, mit denen vereinzelte Tierdrzte mehrere Stiick Vieh gerettet hitten! Eines
davon legte die Verwaltungskammer Waldstadtens ihrer Sanitidtskommission vor zur
Beurteilung der «Echtheit, dessen Wirkung und zweckmiissige Anwendungy. Dies,
nachdem zwei Jahre frither die Unheilbarkeit dieser Seuche unmissverstindlich und als
unverriickbare Tatsache festgestellt wurde (L6)!

Im letzten Punkt der Erginzungen zur Verordnung vom 20. Juni 1800 zeigt sicheine
Schwierigkeit, mit der die Behorde der helvetischen Republik bei der Seuchenbekimp-
fung zu kimpfen hatte: die militirischen Verhiltnisse. Das Land und speziell die Zen-
tralschweiz war teilweise von Truppen Napoleons, die unter der Fithrung des Generd
Montchoisie standen, besetzt, oder diese befanden sich auf dem Durchmarsch. Diest
fithrten aus ihrer Heimat eigenes Vieh zur Nahrungsmittelversorgung ein. Es war allgt?-
mein bekannt, dass sich in diesen Herden oft kranke Tiere befanden, teilweise sogar mi
Seuchen behaftet, die in den umliegenden Landern grassierten. Diese Herden stellten
ideale Vehikel fiir die Einschleppung und Verbreitung dar. Kontaktmaoglichkeiten, ob
direkt auf Weiden entlang der Landstrasse oder indirekt an den Trinkestellen bei den
Dorfbrunnen, gab es zuhauf. Die Behorden erkannten wohl diese Gefahr und diesen
Schwachpunkt der Seuchenbekimpfung. Doch waren ihnen die Hinde gebunden
Denn es ist verstindlich, dass sie den Kommandanten der frinkischen Truppen nuf
sehr beschrinkt Vorschriften machen konnten und dabei erst noch auf deren Verstind
nis fiir die akute Gefahrdung der einheimischen Viehbestinde angewiesen waren. So
konnten sie meist die verordneten Massnahmen gegeniiber den durchziehenden Trup-
pen nur teilweise oder gar nicht durchsetzen. Dies zwang sie immer wieder, Kompr®
misse einzugehen. Wie weit die Konzessionen gehen mussten, zeigt folgendes Schreiben
der Verwaltungskammer Waldstidtens an den Distriktstatthalter von Zug:

«Wir erfahren, dass durch die frinkischen Armeen sehr viel ungesundes und mit einer anstGCken.
den Krankheit behaftetes Vieh nachgefiihrt wird. Wir laden Sie daher ein, sorgfiltig dariiber 2V “fa‘
chen, dass kein fremdes Vieh ohne Gesundheitsschein in Thren Distrikt eingelassen werde. SOH{;,.J;
doch diese Vorsichtsmassregel bei dem den Franken gehorenden Vieh nicht beobachtet werden V("e
nen, so werden Sie die grosste Sorge tragen, dass dieses Vieh von aller Gemeinschaft mit anderem i "
entfernt gehalten werde, und zu dem Ende immer in abgesonderte Stille getrieben, auf kein¢ &
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meinsamen Weidgédnge gelassen, und nicht zu dem gleichen Wasser zum Saufen gefiihrt werde,
woraus die Biirger das ihrige saufen lassen.»

Diese Umsténde erschwerten den Kampf um die Erhaltung des Viehbestandes er-
heblich und fithrten auch zu Riickschligen.

Sobald im August 1800 die Rinderpest am Verschwinden war, lockerten die Behor-
den auch wieder die Vorschriften. Dies geschah in diesem Fall in zwei Stufen:
|. Die Sperre fiir «Handlungsartikel und Transitwaren» ist aufgehoben
2. Der Viehverkehr ist mit Gesundheitsscheinen erlaubt

Die Viehmarkte blieben jedoch im ganzen Kanton noch sistiert. Die Punkte 1 und 2
ermoglichten wieder einen einigermassen fliissigen Handelsverkehr sowohl fiir Vieh wie
fir Handelswaren! Dass dies fiir einen Teil der landwirtschaftlichen Bevolkerung na-
hezu lebensnotwendig war, folgt daraus, dass in diesem Herbst die Futtervorrite in der
Lentralschweiz frither als gewohnt zur Neige gingen und man somit auf die gewohnten
Viehabsatzmoglichkeiten auf dem Markt in Lauis (Lugano) siidlich des Gotthards
dringend angewiesen war. So wurden denn die Passstrassen in den Siiden fiir den Vieh-
transit freigegeben. Noch nicht erlaubt jedoch war die Riickkehr mit Vieh, das heisst die
Wiedereinfuhr von Tieren, die vermutlich nicht verkauft werden konnten. Auch blieben
enzelne Gemeinden und Alpen weiterhin gesperrt. In einer zweiten Phase, rund einen
Monat spiter, wurden mit der Publikation einer diesbeziiglichen Verfiigung die Vor-
schriften weiter gelockert. In der Folge trat im Kanton Waldstadte nur noch einmal in
Menzingen Rinderpest auf, doch gliicklicherweise nur als Einzelfélle. Aber die Vieh-
hindler brachten, wie man damals vermutete, vom besagten Lauiser Markt fiir die Sa-
ntitsbehérden eine neue Aufgabe mit nach Hause: sie schleppten die Maul- und
Klauenseuche ein (L6)!

In den folgenden Abschnitten wird auf die Bekidmpfung der iibrigen Viehseuchen
nder Helvetik eingegangen. Da sich die Massnahmen grosstenteils mit denen bei der
Rinderpest decken, werden sie nicht so ausfiihrlich behandelt.

Maul- und Klauenseuche

Nachdem im Dezember 1800 Maul- und Klauenseuchefille auftraten, wurde als
“ste Massnahme iiber die betroffenen Bestinde ein Stallbann verhingt. Gegen aus-
%rkantonale Bezirke, in denen Erkrankungen aufgetreten waren, wurde ebenfalls eine
Spezire verfiigt: Weder Vieh, noch tierische Erzeugnisse durften von dort eingefiihrt
Wer en.

Der wichtigste Unterschied gegeniiber der Rinderpestbekampfung bestand darin,
s man erkrankte Tiere durchseuchte. Diese mussten nicht geschlachtet werden, sie
"urden vielmehr von den Tierirzten behandelt: «Da bereits die iiblichen Massregeln
‘\'OHZOgen werden, und die erkrankten Tiere bei guter Behandlung nicht verloren gehen,
X dﬁf_fte man um so eher guten Ausgang hoffen, als in Ageri nur wenige Stiicke betrof-
“nseien, und in den andern Orten sehr wachsame Municipalbeamte sich finden» (L3).

Da man auch die Ubertragung der Krankheit durch tote Materialien kannte, ergriff
™0 auch in dieser Richtung Massnahmen: Leuten, die sich in verseuchten Gebieten
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aufgehalten hatten, namentlich den Viehhéndlern und Viehtreibern, die vom Lauiser
Markt zuriickkamen, wurde nahegelegt, ihre Kleider «zu rauchern und an die freie Luft
zu setzeny, oder die Gemeindebehorden kauften jenen die Kleider gar ab (L6). Als sich
nach kurzer Zeit die Zahl der Seuchenfille stark verringerte, und bereits an die endgiil-
tige Tilgung gedacht und nach versteckten Infektionsquellen gesucht wurde, stiess man
auf das Problem des Mistes aus den Stillen, in denen Vieh mit Maul- und Klauenseuche
gestanden hatte. Dieses 1osten die Behorden mit folgender Empfehlung: «Das un-
schidlichste also ist, wenn man den Mist von den Stillen, wo der Zungenkrebs ge-
herrscht hat, auf die Acker verstreute, wo das Vieh erst im nichsten Herbst hinkommt.
Man liess also die Zeit als Desinfektionsmittel arbeiten!

Auffallend ist in allen Unterlagen iiber die Bekimpfung des «Zungenkrebses», dass
die Behdrden mit weniger grossem Eifer als bei der Rinderpest hinter dieser Aufgabe
standen! Dies war wohl einerseits darin begriindet, dass die Maul- und Klauenseuche-
epidemie ein nicht sehr grosses Ausmass annahm, und dass andererseits sich wohl ein
gewisses Ausruhen auf den Lorbeeren einschlich, nachdem man ja in den vergangenen
Jahren eine viel grossere Gefahr, die Rinderpest, besiegt hatte.

Lungenseuche

Diese Krankheit stiftete in der Zeit, als die Rinderpest wiitete, des 6ftern Verwir-
rung besonders unter den Tierhaltern. In der Folge ergriffen die Behérden Massnak-
men, die, wegen anfinglichem Verdacht auf Rinderpest, auch auf diese zugeschnitten
waren. Beim Auftreten der ersten Fille auf den Alpen erliessen die Behorden Wald-
stadtens auch fiir diese Seuche unspezifische Erlasse wie Sperren und Beschrinkung des
Warenverkehrs. Doch diese waren nach Ansicht des Ministers der inneren Angelegen-
heiten des Direktoriums zu Bern ungeniigend. So sandte dieser der Verwaltungskam-
mer Waldstidtens eine Aufstellung der zusitzlich zu ergreifenden Massnahmen (L6):
— das Vieh auf den Alpen ist regelmissig zu inspizieren
— verdéchtige Tiere sofort absondern _
— ein Auftreten der Krankheit muss an die benachbarten Distrikte und den Rege:

rungsstatthalter der angrenzenden Kantone gemeldet werden
— der Kontakt von Vieh mit Tieren der Nachbaralpen ist zu verhiiten.

Daraus ist ersichtlich, dass anfangs durchgeseucht wurde. Das Schwergewicht der
Massnahmen lag im Unterbrechen der Infektionskette Tier—Tier. Den Warenverkelr
bezogen die Behorden in die Bekampfung mit ein, indem sie den Verkehr mit WOil_le'
Leder und «allen die Ansteckung leicht verbreitenden Sacheny verboten. Die Verschéf'
fung der Massnahmen durch den zustindigen Minister des Direktoriums in Bern zelgt
uns, dass die kantonalen Behorden dieser Seuche wohl nicht gentigend grosse BedGEI‘
tung zugemessen hatten. Oder sie hielten einschneidendere Massnahmen nicht f“f
durchsetzbar, vor allem gegegeniiber den napoleonischen Truppen, deren Schlachtvie
bekannterweise ein Erregerreservoir darstellte und immer wieder einheimisches Vieh
infizierte. Doch auf erneute Anweisung aus Bern war der Regierungsstatthalter Wald-
stadtens gezwungen, die Schlachtung der mit Lungenseuche behafteten Tiere z¥ betelr
len. Diese Anordnung wurde in Anbetracht der Schaden unter dem Vieh auf den Urnef
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Alpen als unumgénglich erachtet (L3). Damit hatten auch bei dieser Krankheit die be-
fohlenen Massnahmen ein dhnliches Ausmass wie bei der Rinderpest angenommen.

Milzbrand

Diese Seuche schitzten die Behorden als wenig ansteckend ein. Die bei den ersten
Todesfallen von Kithen ausgesprochene Sperre gegen den Distrikt Zug wurde aufgeho-
ben, sobald Klarheit herrschte, dass hier Milzbrand vorlag! Gleiches geschah beim
Ausbruch von Milzbrand in Hergiswil im Distrikt Stans im Mai 1800. Erst wurde eine
Sperre gegen den ganzen Distrikt verhidngt, doch nachdem die Diagnose Milzbrand ge-
stellt war, wurde diese auf Anweisung des Ministers der inneren Angelegenheiten auf-
gehoben und lediglich ein Stallbann aufrechterhalten. Die Begriindung aus Bern, wes-
halb keine Sperre notwendig sei, lautete: « . . .indem diese Krankheit nicht anstecken-
der Art ist, sondern allein von 6rtlichen Ursachen herrithrt.» Und weiter lautete die An-
ordnung aus Bern: « . . . um so viel wesentlicher hingegen ist die gehorige Behandlung
derselben.» Weitere Unterlagen iiber die Bekampfung des Milzbrandes sind keine vor-
handen, da diese zwei Ausbriiche wihrend der Helvetik im Kanton Waldstéidte die ein-
zigen blieben.

Rotz

Der Rotz kam recht hiufig bei Pferden der franzosischen Armee vor. Da diese oft in
den Stéillen der hiesigen Bauern eingestellt wurden, ergab sich so eine ideale Gelegen-
heit zur Infektion einheimischer Pferde. Des 6ftern bezweifelten jedoch auch anerkannt
ute Tierarzte die Kontagiositit dieser Krankheit, zumindest in bestimmten Fillen
(L3).

Anlasslich der Krankheitsfille mit Rotzverdacht in Andermatt anfangs 1799 emp-
fahl die Sanitatskommission Waldstadtens in einem Gutachten zu Handen der Verwal-
lingskammer nachfolgende Massnahmen:

- gesunde Tiere von kranken absondern
- Strenger Stallbann
- untersuchen der Tiere durch einen Pferdearzt und entsprechende Behandlung.

In einer Mitteilung an den helvetischen Minister des Innern fragte die Verwal-
lingskammer um dessen Weisungen. Die Antwort aus Bern billigte die obigen Mass-
khmen, mahnte jedoch dazu, den Stallbann nur wenn unbedingt notwendig zu ver-
tingen, <um den gegenwirtig so unentbehrlichen Durchpass und Transport {iber den
Gotthard nicht zu erschweren»! Einmal mehr hatte die Politik Vorrang gegeniiber den
%uchenpolizeilichen Massregeln!

Kanton Luzern

Rinderpest

. Luzern war bis Mitte 1800 frei von Rinderpest. Doch verhingte die Sanititskom-

mlaisri;m beim Niherriicken der Seuche in den Nachbarkantonen vorsorgliche Mass-
lamen,
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Erste Sperren wurden im Mai 1798 gegen den Kanton Bern verhingt. Im Juni
folgten deren weitere gegen Zug, die sogenannten freien Amter, Ziirich, das Fricktal
und Baden (L3). Es durfte aus diesen Gegenden Vieh weder ein- noch ausgefiihrt wer-
den. An den Grenzen des Kantons wurden, wo notig, sogar Wachen zur Kontrolle die-
ser Sperre aufgestellt (L4). Erste medizinische Massregeln verodffentlichte die Verwal-
tungskammer gegen Ende Juni. Sie lauteten:

1. «Solltihr die genaueste Sorge tragen, dass das Vieh ja aus keinem stehenden Wasser, sey es auf All-
menden, oder anderstwo zu trinken bekomme, sondern das Getrinke immer kiihl und frisch, und

wo immer moglich aus einer gesunden Brunnquelle sey.»
2. «Sollet ihr die Stille tiglich mehrere male durchluften, auch Bahren und Geschirr fleissig wa-

schen.»

3. «Soll der Mist taglich 2 mal weggeschafft und frische Streue unterlegt werden.»

4. «Wiirde es gewiss mehr niitzen als schaden, wenn ihr téglich besonders vor der Fiitterung euer Vieh
mit einem Strohwisch reiben, mit Wasser, untermischt mit Essig und Salz, waschen, und sonderlich

Nasen und Mund ausreinigen wiirdet.»

5. «Sollen alle jene Viehstiicke, was Arts und Namens sie seyen, welche aus den Gegenden, wo dic
Viehseuche herrschet, seit 3 Wochen sind gekauft worden, nicht nur auf keinen Markt gefiihrt, und
in keinen andern Stall verkauft, sondern von dem iibrigen Vieh abgesondert und nach obigen Vor-
sichtsregeln behandelt werden.»

Punkt 1 bis 3 beinhalten lediglich hygienische Massnahmen, und das Waschen der
Tiere mit Essigwasser sollte wohl desinfizierenden Charakter haben. Den grossten Wer
aber hatte die dreiwodchige Quarantine, der Handelsvieh jeweils nach einem Ankauf
aus verseuchten oder verdichtigen Gebieten unterworfen war. Damit bekdmpften di¢
Behorden den Missbrauch ausserkantonaler Héndler: Diese kauften in Drittkantonen
Vieh mit entsprechenden Gesundheitsscheinen und stellten dieses am Wohnort in die
eigenen Stille. Hier losten sie neue Gesundheitsscheine. Mittels dieser konnten sie di¢
Sperre Luzerns gegen den Herkunftskanton dieser Tiere umgehen und das Vieh legal
nach Luzern verkaufen.

Eine Woche nach der Verhingung hoben die Behorden erstaunlicherweise die vor
gehend erwihnte Sperre gegen Ziirich, das Freiamt und gegen Zug auf. Es durfte vot
dort her aber nur Vieh mit Gesundheitsscheinen nach Luzern eingefiihrt werden. Di¢
ses Zuriickbuchstabieren begriindete die Verwaltungskammer mit einer Mitteilung aus
Zug: «Dass das Ubel zwar nicht ansteckend, aber doch immer bedenklich sey, )
(L4). Doch diese Einschitzung aus Zug griindete auf den Milzbrandfillen, diezu diese!
Zeit in Baar aufgetreten waren, und die man anfangs filschlicherweise der Rinderpe!
zuordnete.

Bis im Juni 1800 beruhigte sich dann die Situation um die Rinderpest wieder. D{JCh
traten Mitte Monat plstzlich auch in Luzern Erkrankungen auf. Die Behorden reagie”
ten darauf mit einer Publikation dhnlich derjenigen der Sanititskommission des Kan-
tons Bern aus dem Jahre 1798, deren sich auch der Kanton Waldstadte bedient hatte
(L4). Doch die luzernische Schrift hatte gegeniiber jener von der Form her einen W&
sentlichen Vorteil: Den kleineren Umfang, womit sie besser iiberschaubar war. Diese
Unterlage war denn auch nicht nur fiir die kantonalen Behorden bestimmt, sonder
auch fiir die mit dem Vollzug betrauten Personen aus der Bevolkerung.
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Einige Erkenntnisse darin fallen besonders auf. Einmal, dass die Krankheit «im al-
lerersten Anfangy, und nur dann heilbar sein soll! Betrachten wir die darin beschriebe-
nen Symptome dieser Seuche, so sind diese auf manche andere innere Krankheit auch
anwendbar. Ein lingeres Kapitel ist der Behandlung in diesem ersten Stadium gewid-
met. Neben vielen hygienisch-medizinischen Mitteln zur Vorbeugung wird aber doch
klar dargelegt, dass es keine eigentlichen «Priservations-Mittely gebe. Als grundle-
gendste Pflichten der Tierhalter verordneten die Behorden die tiglich mehrmalige

Kontrolle der Tiere, und bei Verdacht, die Meldepflicht an die Munizipalititen und ei-
nen patentierten Tierarzt.

Bei sich nahernder Rinderpest wird verordnet:
- meiden jeglichen Personen- und Viehverkehrs mit angesteckten Orten
- Vieh nur mit Wasser «ab der Rohre» oder aus Sodbrunnen trinken
Bei Seuchenverdacht:
- kranke Tiere von gesunden trennen und in anderen Scheunen unterbringen
- danach Ausbrithen der Krippen und Geschirre, Reinigung der Stille
- Stallbann auch fiir die Stille, in denen die erkrankten Tiere zuerst gestanden hatten
- die Gemeinden stellen Seuchenstallungen zur Verfiigung
- besondere Betreuer fiir das verseuchte Vieh

Mit der Begriindung, dass die Seuche selten ganz anfangs entdeckt wiirde, legen die
Behorden den Bauern die sofortige Abschlachtung erkrankter Tiere nahe. Dabei muss-
ten moglichst Beamte der Gemeinde und ein Vieharzt anwesend sein, um zu entschei-
den, was mit dem Kadaver zu geschehen habe. Folgende Vorschriften galt es dabei zu
beachten:

- Fleisch von gesund befundenen Tieren darf frei verkauft werden

- wenn immer moglich soll das Fleisch gar eingesalzen und gerduchert werden, was
(noch besser und sicherer» sei

- Kopf und Eingeweide sind unschadlich zu beseitigen

- die Haut ist, bevor sie dem Gerber iibergeben wird, mit Kalk zu behandeln

- Kadaver von erkrankten Tieren werden in einer Grube mit Kalk iiberstreut und ver-
graben

- die Gemeinden halten dazu mindestens ein Fass Kalk vorritig

Vor allem die vorgesehene Behandlung von Tieren, die von der Seuche erfasst wa-
™n, veranlasste den helvetischen Minister des Innern, an die Verwaltungskammer Lu-
“mszu gelangen, nachdem er Berichte von Seuchenausbriichen in Ebikon und Luzern
Thalten hatte, um die sofortige Verscharfung der Massnahme zu bewirken. Er erliess
en Befehl, sofort die strengste Sperre gegen die betroffenen Gemeinden zu verhdngen
"nd erkrankte oder verdichtige Tiere umgehend zu schlachten (L3)! Von sich aus un-
“Sagten darauf die Luzerner Behorden das Abhalten von Mirkten. Der Minister des
tnern stellte Luzern gleichzeitig die Berner Verordnung zu als Unterlage fiir die Be-
Mten und die «Faust’sche Not- und Hiilfstafely als Unterweisung fiir die Viehbesitzer.

h Thefahl sogar, die gedruckte Anleitung zur medizinischen Behandlung zuriickzuzie-
f(L3).
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Nachdem man gegen Mitte Juli die Seuche als erloschen erachtete, verfiigte der Mi-
nister des Innern, dass die Sperren bis mindestens sechs Wochen nach dem letzten Seu-
chenfall weiter bestehen missten (L3).

Der Rahmen der Bekdmpfungsmassnahmen war damit auch fiir Luzern gegeben.
Mit der bernischen Verordnung, die vom Minister des Innern auch fiir Luzern als weg-
weisend erklart wurde, war ja eine Vorlage gegeben, die genau vorschrieb, wann welche
Massnahmen zu ergreifen waren.

Die Behorden hatten aber, je 1anger der letzte Ausbruch zuriicklag, mehr und mehr
gegen den Widerstand der Bevolkerung gegen die weiterhin geltenden Vorschriften zu
kampfen. In einem Falle lehnten sich gar die Tierdrzte aus dem Distrikt Sempach teil-
weise zusammen mit den Gemeinden auf, indem sie offiziell eine Beschwerde an den
grossen Rat gegen das Verfahren der Verwaltungskammer einreichten! Als Antwort auf
dieses Verhalten verfiigte der Minister des Innern, dass diese Viehirzte fiir amtliche
Untersuchungen nicht mehr beizuziehen seien (L3). Unregelméssigkeiten wie Unter-
schriftenfilschungen in Gesundheitsscheinen und dhnliches kamen bis zur vollstindi-
gen Aufhebung der Massnahmen des 6ftern vor. Doch schliesslich hatten auch die Lu-
zerner Behorden Erfolg im Kampf gegen die Rinderpest, nicht zuletzt dank der Hilfe
des Ministers des Innern, der doch wesentliche Korrekturen an den urspriinglichen
Verordnungen vornehmen musste!

Maul- und Klauenseuche

Da fiir die Zeit der Helvetik keine Berichte von Maul- und Klauenseucheausbri-
chen auf dem Kantonsgebiet von Luzern vorliegen, kann angenommen werden, dass
Luzern davon verschont geblieben war. Im Dezember 1800, auf Berichte von Seuchen-
fallen in Baden und in den Waldstitten, wurden als einzige Massnahmen im Zusan®
menhang mit dieser Krankheit Sperren gegen diese beiden Nachbarkantone verhingt.

Milzbrand

Die Behorden Luzerns ergriffen gegen diese Seuche keine speziellen Massrege_m
Wohl traten sporadisch lokal gehiuft einige Erkrankungen auf, doch wurde dem keie¢
allzu grosse Bedeutung beigemessen, allem voran deshalb, weil man erkannt zu haben
glaubte, dass sich diese Seuche jeweils nicht ausbreite (L3).

Rotz

In den zwei Fillen in Willisau und Luzern, die wihrend der Helvetik im K{mw”
Luzern vorkamen, verordneten die Behérden nahezu die gleichen Massnahmen wi¢ der
Kanton Waldstidte. Von einem Stallbann sah man jedoch ab. Die Griinde dazu warel
vermutlich, dass einerseits die Erkrankung in Willisau ein Einzelfall war, andererséi®
Rotz in Luzern unter den Pferden der helvetischen Dragoner herrschte, die durch e1n¢l
solchen Stallbann vollkommen blockiert gewesen wiren. Es wurde aber eine Untersu-
chung aller Pferde der Gemeinde Willisau angeordnet. Eine weitere zusitzliche Mass-
nahme bestand in der Reinigung aller Stille, in denen an Rotz erkrankte Tiere gehalter
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worden waren (L3). Da von Luzern kein genauer Beschrieb dieser Reinigungsarbeiten
vorliegt, sind wir auf ein entsprechendes Beispiel aus dem Kanton Ziirich angewiesen
(L3):

«Auf den Vorschlag des Sanitétscollegiums ward dem B. Agenten Eberhard daselbst der Auftrag
erteilt, zu untersuchen, ob der Stall ausgewaschen, das Mauerwerk ausgeweisset, das Pflaster abgein-
dert, Krippe und Ba(h)ren abgehobelt und das Lederzeug, welches das Pferd an sich hatte, zerschnit-
ten und verbrannt, auch das Eisenwerk ausgeglitht, und die Triankgefisse zunichte gemacht worden
seien, und, wofern es nicht bereits geschehen, auf die Vollziehung alles dessen zu dringen . ..»

Eine solche Stalldesinfektion war somit eine sehr aufwendige und genaue Angele-
genheit! Mit diesem Beispiel zeigt sich auch deutlich, mit welcher Strenge die Beamten

vorgehen mussten, um die Ubertragung von Rotz durch Stallgerite und Beschirrungen
w verhindern.

Tollwut

Zu Beginn der Helvetik bis im Dezember 1798 unternahmen Luzerns Behorden
keine Anstrengungen, um dieser Anthropozoonose Herr zu werden. Doch auch hier
giff einmal mehr der helvetische Minister des Innern ein, indem er an die Luzerner
Verwaltungskammer gelangte mit der Anfrage, ob bereits frither entsprechende «Poli-
reianstalten» getroffen worden seien. Als jene nichts verlauten liessen, erteilte er den
Auftrag zur Ausarbeitung von Massregeln (L3). Mittels dieser schriinkten die Behérden
das freie Laufenlassen der Hunde ein. Auch Durchreisende ermahnten sie, ihre Tiere
«@n einen Strick gebundeny zu fithren (L4). Da sich im August 1800 Berichte iiber Er-
tignisse vorab in Ziirich hiuften, in denen Menschen, von tollwiitigen Hunden gebis-
¥n, starben, sahen sich die Behoérden Luzerns veranlasst, dariiber eine ausfiithrliche
Verordnung zu publizieren, welche sich in finf Abschnitte gliederte (L4):

L «Polizei — Vorsorge zur Verhiitung der Hundswuthy

- die Hunde sind bei sehr heissem oder sehr kaltem Wetter, oder beim Auftreten
der Tollwut in angrenzenden Gebieten, eingeschlossen oder im Freien angebun-
den zu halten

- zudieser Zeit frei umherlaufende Hunde werden von Beamten, die dazu von den
Gemeinden bestellt werden, eingefangen und bei Anzeichen von Tollwut getotet

(Zeichen der Hundswuthy ,

«Polizey — Vorsorge bey wiithenden Hunden»

- bei Anzeichen von Tollwut ist dies umgehend der Gemeindebehorde zu melden,
welche die Toétung der Hunde anordnet

«Polizey — Vorsorge wenn Menschen oder Thiere von wiithenden Hunden gebissen

werdeny

- verdichtige Tiere toten

- wurde ein Mensch oder ein Tier von einem lediglich verdéchtigen Hund gebissen,
so ist dieser vorerst vorsichtig einzusperren und zu beobachten (Quarantine)

= Nach dem Biss eines tollen oder verdachtigen Hundes sollen sich Menschen so-
fort in 4rztliche Behandlung begeben; deren Kleider werden verbrannt

—
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— werden andere Tiere von einem tollwutverdichtigen Hund gebissen, so werden

sie geschlachtet
5. «Polizei — Vorsorgen welche mit an der Hundswuth getddteten Thieren zu beob-

achten»

— umgestandene oder getotete, verdichtige Tiere sind zu vergraben und dabei mit
Kalk zu iiberstreuen; beim Transport des Kadavers ist zu beachten, dass keine
Exkremente, Blut oder Speichel auf die Strasse gelangen; dabei benutzte Gerite
sind zu verbrennen;

— auch an Tollwut verstorbene Menschen sind beim Begraben mit Kalk zu iiber-
streuen; deren Kleider, Bettzeug und anderen Gegenstéinde, die diese wahrend
der Krankenzeit gebraucht hatten, werden verbrannt; das Krankenzimmer soll
wihrend mehrerer Wochen taglich 6fters mit « Essigdampf ausgeraucht und aus-
geluftety, gewaschen und gereinigt werden.

Wie eine weitere Publikation (L4), einen Monat spéter beweist, wurde obenste-
hende Verordnung sowohl von den Gemeindebeamten wie von der Bevolkerung iiber-
haupt nicht beachtet! So bedurfte es zu deren Durchsetzung einer Ermahnung, dass bei
Nichtbefolgen auch die Beamten zur Rechenschaft und Verantwortung gezogen wiir-
den. Des weitern wurde betont, dass diese Massregeln bis zum ausdriicklichen Widerruf
durch die Kantonsverwaltung bestehen bleiben. Trotz ausfithrlichen Vorsorgemass-
nahmen ereigneten sich weiter vereinzelte Unfille mit tollwiitigen Hunden (L3). Es ge-
lang den Behorden bei weitem nicht, diese Krankheit unter Kontrolle zu bekommen.

Zusammenfassung

Die Arbeit gibt Auskunft iiber das Vorkommen und die Bekampfung von Tierseuchen in der Zet
der Helvetik (1798—1803) in den Kantonen Waldstidte und Luzern. Zur Tilgung der damals aktuellen
Viehseuchen ergriffen die Sanititskommissionen als oberste kantonale Medizinalbehorden je\‘v~‘3_11S
beim Auftreten dieser ansteckenden Krankheiten spezifische Massnahmen. Dies waren, als wichtig
ste Beispiele: Abschlachtung verdichtiger und verseuchter Tiere oder gar der ganzen Bestinde, Ein
fuhrsperren fiir jegliches Vieh, Einschrinkung des Personen- und Warenverkehrs, Aufstellung vor
Grenzwachen zur Kontrolle des Tierverkehrs, Stallbann iiber verseuchte und verdichtige Bestinde
sowie Stallreinigung und -desinfektion.

Résumé

L’auteur donne un apergu de I'incidence des épizooties et des mesures prises pour les combatire
dans la période de la République helvétique (1798—1803) dans les cantons des Waldstadten et deLu-
cerne. Pour éliminer les maladies épizootiques importantes, les Commissions sanitaires, €fl tan!
qu’autorités médicales cantonales compétentes, ont prescrit des mesures spécifiques lors de I'apparr
tion de ces maladies. Il s’agissait, pour nommer les plus importantes: de 'abattage des animaux M
lades ou suspects ou méme de troupeaux entiers; de la défense d’introduction de tout bétail; dere-
strictions du trafic de personnes et de marchandises; de la mobilisation de gardes de frontiére (cante
nales!) pour surveiller le trafic d’animaux; du ban des écuries infectées ou suspectes; du nettoiement/
désinfection des étables.

Riassunto
dell’Elveticd

Il lavoro da informazioni sulla presenza e la lotta contro le epizoozie nel periodo Sele
00

(1798-1803) nei Cantoni primitivi e nel Canton Lucerna. Nella repressione delle esistenti epiz
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Commissioni sanitarie, allora la massima autorita sanitaria, adottarono misure specifiche contro que-
ste malattie infettive. Fra esse sono da ricordare: la macellazione di animali sospetti o infetti, perfino
diinteri effettivi, il divieto di introduzione di ogni animale, le limitazioni di movimento per persone o
cose, la istallazione di guardie per il controllo del traffico del bestiame, il sequestro delle stalle sospette
ed infette, la pulizia e disinfezione delle stalle.

Summary

This paper gives information about the occurrence of animal epidemics and the methods used to
combat them in the Forest Cantons and Canton Lucerne during the time of the Helvetic Republic
(1798-1803). The sanitary commissions, as the highest medical authorities in the cantons, tackled the
epidemics of the period by ordering specific remedies each time an infectious disease arose. These are
the most important examples:

- slaughtering of all infected animals and those under suspicion of infection, even whole herds.
- confinement of animals of all kinds to their stables.

- restriction of transport of people and goods.

- setting up of frontier guards to control animal trade.

- proscription of all stables where there was infection or suspicion of it.

- cleansing and disinfection of all stables.

Manuskripteingang: 4. Juli 1985

BUCHBESPRECHUNGEN

Lur vergleichenden Anatomie von Damtier, Schaf und Ziege. Osteologie und postnatale Osteogenese.
Prof. Dr. Dr. med. vet. habil. Klaus Pohlmeyer, Anatomisches Institut der tierarztlichen Hoch-
schule Hannover. Verlag Paul Parey 1985. 287 Seiten mit 68 Abbildungen und 2 Tabellen. Kar-
toniert. DM 48.—

Das als Habilitationsschrift erschienene Werk liefert einen umfassenden Einblick in Osteologie
und postnatale Osteogenese dieser Hirschart, welche heute auch als landwirtschaftliches «Nutztier»
unchmende Bedeutung erlangt. Einleitend erfolgt eine vergleichende Darstellung und Diskussion
homologer Skeletteile von Damtier, Schaf und Ziege. Anschliessend wird das Skelett dieser Hirschart
whand von 47 Tieren (40 Skelette von Neonaten und adulten Tieren sowie sieben Féten im Alter von
55-190 Tagen) und makromorphologischer Kriterien beschrieben. Der grosste Teil dieser Arbeit um-
fasst die Makromorphologie des passiven Bewegungsapparates und gibt einen Uberblick iiber die
Postnatale Osteogenese. Anschliessend erfolgt eine Diskussion, eine Zusammenfassung sowie der
Aﬂhang, bestehend aus zwei Teilen, einem Literaturverzeichnis, Gesetzen und Verordnungen.

_Das Buch ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel fiir die bei der Beurteilung der Schlacht- und
ltischschau sowie bei der amtlichen Lebensmitteliiberwachung geforderte Tierartbestimmung, Im-
Munologische Verfahren in Fleischbeschau und Lebensmittelitberwachung anhand von Skelettmus-
elproben sind wegen der immer auftretenden Kreuzreaktionen bei nahe verwandten Tierarten und
‘0 damit verbundenen hohen Aufwand fiir die Herstellung artspezifischer Antiseren, wenig
fuchbar, Die Erarbeitung von morphologischen Unterschieden ermoglicht eine Artdifferenzierung
1W1§Chen verschiedenen Cerviden einerseits, sowie Schaf und Ziege andererseits. Dies ist das Ziel der

‘orliegenden Arbeit, welche verschiedene andere angewandte immunologische Verfahren in der Le-

Msmittelitberwachung erginzen kann. Mittels der in diesem Buch beschriebenen Makromorpholo-
s der Skeletteile kann ohne kostenintensive, apparative Ausstattung eine zweifelsfreie Diagnose ei-
nes.,wﬂdkﬁfpers gestellt werden. Das Buch ist daher aus vergleichend-anatomischen und forensischen
Tinden von Bedeutug. Sowohl die zahlreichen Schwarzweissabbildungen von mazerierten Skelett-
llen wie auch die rontgenologischen Aufnahmen sind von guter Qualitit und lehrreich. Das Buch

“In dem Fleischbeschauer und Lebensmittelitberwacher wie auch dem vergleichenden Anatomen

"dPathologen bestens empfohlen werden. A. Tontis, Bern



	Die Tierseuchenbekämpfung in der Helvetik (1798-1803)

